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1. Zuwendungszweck 

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz för-

dert die Beschaffung digitaler Ausstattung. Mit Hilfe dieser technischen Unterstützung 

sollen die geförderten Träger insbesondere während der „Corona-Krise“ Telefon-, 

Online- und /oder Videoberatungen anbieten können. Auch soll die Arbeit im Team 

der Unterstützungseinrichtungen und Träger durch eine digitale Ausstattung sicher-

gestellt sein. Die Förderung setzt keine Eigenbeteiligung der Antragstellenden vo-

raus, da ein besonderes Interesse des Landes Rheinland-Pfalz an der Aufrechterhal-



tung des Beratungs- und Unterstützungsangebots während der Corona-Krise be-

steht. 

 

 

2. Rechtsgrundlage 

Geplante digitale Ausstattungen können nach Maßgabe dieser Förderkriterien sowie 

§ 23 Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz (LHO) in Verbindung mit § 44 LHO 

gefördert werden. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung (Zuwendung) 

besteht nicht. Der Zuwendungsgeber entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 

3. Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird die Beschaffung digitaler Ausstattungen oder die Modernisierung be-

reits vorhandener Ausstattung. Darunter fallen beispielsweise: 

- Mobiltelefone, Webcam, Notebooks, Tablets  

- Kaufpreis für Lizenzen (Software) 

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Ausstattungen, die nicht explizit genannt sind, 

können im Rahmen des Zuwendungszwecks gefördert werden. Auf die Abgrenzung 

zu anderen Förderprojekten ist zu achten.  

 

4. Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger 

Die Zuwendung erhalten können Träger, die bereits eine laufende Förderung durch 

das MFFJIV in folgenden Bereichen erhalten: 

- Frauenunterstützungseinrichtungen innerhalb des rheinland-pfälzischen Inter-

ventionsprojekts gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG),  

- Migrationsberatungsstellen, Begegnungscafés, Projekte im Bereich der 

Sprachbildung und Sprachmittlung für erwachsene Zugewanderte 

- Maßnahmenträger der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Antidiskri-

minierungs- und Vielfaltsarbeit   

 

 

 



5. Art und Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung wird einmalig als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege der Festbe-

tragsfinanzierung gewährt (Projektförderung).  

Zuwendungen dürfen nur für Projekte bewilligt werden, deren Gesamtfinanzierung 

gesichert ist. 

Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 1.000 Euro. 

Anschaffungen nach Punkt 3 dieser Richtlinie sind zuwendungsfähig, sofern sie ab 

dem 16.03.2020 getätigt wurden. 

 

6. Antragstellung  

Für Frauenunterstützungseinrichtungen innerhalb des rheinland-pfälzischen Interven-

tionsprojekts gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) sind die Anträge 

auf Bewilligung einer Zuwendung bei der Bewilligungsbehörde, dem Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung, Abteilung 4, Rheinallee 97-101, 55118 Mainz, ein-

zureichen.  

Anträge im Bereich Integration und Migration sind bei der Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion (ADD), Referat 24, Postfach 13 20, 54203 Trier, einzureichen. 

Für Projekte im Bereich der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Antidiskri-

minierungs- und Vielfaltsarbeit werden die zuständigen Bewilligungsbehörden den 

einzelnen in Frage kommenden Zuwendungsempfängern per Rundschreiben mitge-

teilt.  

 

Im Antrag muss dargestellt werden, für welches Projekt die Zuwendung verwendet 

werden soll. Außerdem muss der Antrag einen Kosten- und Finanzierungsplan ent-

halten.  
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